
Sachverständiger für Bodenschutz und Altlasten nach § 18 BbodSchG 

 

Herr Dr. Norbert Weritz ist ab sofort als Sachverständiger nach § 18 BbodSchG für das 

Sachgebiet Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden Grundwasser 

zugelassen und von der IHK öffentlich bestellt worden. 

 


